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Förderung der Landwirtschaft .

In der vergangenen Woche haben ländliche
Interessenvertretungen in Karlsruhe Jahresver¬
sammlungen abgehalten. Ihre Beratungen um¬
faßten ein weites Gebiet landwirtschaftlicherThätig-
keit und es ist namentlich die von den ländlichen
Kreditvereinen erörterte Frage der leichteren Til¬
gung ländlicher Darlehen geeignet, die Aufmerk¬
samkeit aller bäuerlichen Erwerbskreise zu fesseln .

Unzweifelhaft ist die sachgemäße Förderung
des ländlichen Kreditwesens eine derjenigen Auf¬
gaben , deren wirksame Lösung manigfache mate¬
rielle Schwierigkeiten der landbautreibenden Be¬
völkerung zu verringern bestimmt ist. Die Be¬
schaffung billigen Kredits verhindert die wuche¬
rische Ausbeutung der Landwirte, , die vielfach
mit der Güterzertrümmerung und des Verlusts
des ererbten Bodens endigt. Hier den Hebel
anzusetzen , neben der Ausbreitung agrartechnischer
Kenntnisse vor allem dafür zu sorgen, daß dem
Landwirt die Bewirtschaft von Grund und Boden
und die Beschaffung der Fahrnisse in einer die
voraussichtliche Rente nicht stark schmälernden,
billigen Weise ermöglicht wird , scheint der „Bad .
Korr .

" viel wichtiger und ersprießlicher, als die
Betonung einseitiger politischer Zwecke.

Die Vertreter der ländlichen Kreditvereine ,
welche am Dienstag in Karlsruhe sich versammel¬
ten, waren offenbar von derselben Anschauung
durchdrungen. Obgleich verschiedenen politischen
Richtungen angehörend, waren sie doch einig in
der Erkenntnis der Notwendigkeit einer gemein¬
samen Förderung der gemeinsamen wirtschaftlichen
Zwecke. Daß diesen letzteren durch die Großh .
Regierung die ausgiebigste Unterstützung jederzeit
zuteil wird , ist bei diesem Anlasse übrigens auch
von einer Persönlichkeit ausgesprochen worden ,
deren Unabhängigkeit von der Regierung nicht
bezweifelt werden kann . Der Herr Landtags¬
abgeordnete Schüler - Ebringen hat, indem er
in begeisterten Worten des höchsten Protektors
der badischen Landwirtschaft, unseres erhabenen
Landesfürsten , gedachte , daraufhingewiesen , daß
im Großherzogtum Baden für die Hebung des
landwirtschaftlichen Gewerbes von Seite der
Staatsverwaltung unausgesetzt und erfolgreich
gearbeitet werde . Indem Herr Schüler ins¬
besondere die außerordentlichen Verdienste des
nun zur Leitung des Finanzministeriums be¬
rufenen früheren landwirtschaftlichen Referenten
im Ministerium des Innern Herrn Buchen¬
berger pries und ihn des Dankes der Land¬
wirte für die ihnen gewidmete unermüdliche Für¬
sorge versicherte , gab er Gefühlen Ausdruck, welche
überall im Lande geteilt werden. Wenn Herr
Schüler sodann die Erwartung aussprach, daß
auch in Zukunft die Regierung den bäuerlichen
Interessen die gebührende Aufmerksamkeit und
werkthätige Fördernng zuwenden werde, so darf
man ihm gewiß auch hierin beistimmen. Eine
ersprießliche Thätigkeit wird aber nur dann ent¬
faltet werden können , wenn auch fernerhin , wie
seither, alle berufenen Faktoren zusammenwirken.
Den Landwirten ist in ihren freien Vereinen und
im Landwirtschaftsrat Gelegenheit geboten, ihre
Wünsche vorzubringen ; Regierung und Volks¬
vertretung — der letzteren gebührt für die von
ihr ausgesprochenen Bewilligungen zu Gunsten
der Landwirtschaft das vollste Lob — werden
auch in der Zuluft stets bereit sein , dem Bauern¬
stände sein Recht ebenso unverkürzt zuteil werden
zu lassen , wie allen anderen Erwerbsklassen .

Kreisversammlrrug des Kreises
Heidelberg .

III.
Zur Feier des 40jährigen Regierungsjubiläums

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs brachten
die Kreisaurschüsse Badens ihre Glückwünsche und

ihren Dank in einer Adresie zum Ausdruck . Tie

Adresse bildet ein reich gemalles A >quarellvlatl mit

Inschrift, letztere mit Initialen auSgestattet. Der
Adresse liegen 11 Blätter ( mit gemalterRandverzier¬
ung und dem jeweiligen Wappen des Kreises ) mit den
Unterschriften der einzelnen Kreisausschüsse bei .
Diese 12 Blätter liegen in einem reich ausgestatteten
Kunstschrem aus Ebenholz mit Silberdekoration und
Relief, wie Flachintarsien. Die Uebergabedieser Glück¬
wunsch- Adresse fand am 10 . Dezember 1892 statt ,
bei welcher Gelegenheit Seine Königliche Hoheit
der Großherzog die Gnade halte, die Vertreter der
Kreisausschuffe hulbvollst zu empfangen.

Der Bericht geht sodann noch über auf einzelne
Gegenstände, welche der Kreisversammlung zur Be-
schlußfaffung vorliegen und endigt in einer kurzen
allgemeinen Betrachtung über die Lage des Kreis-
budgets, wobei hervorzuheben ist , daß mit Rücksicht
auf die bereits vorhandenen Aufgaben des Kreises
und im speciellen Falle auf die hohen Summen,
welche das Slraßenbubget allein schon für sich bedarf,
bei einer weiteren Ausdehnung der Kreisaufgaben
eine Erhöhung des Umlagesußes unausbleiblich sein
wird.

Der Antrag : Die Kreisversammlung wolle die
Ernennung des Zahlmeisters a. D . Schneider zum
Kreisrechner bestätigen , wurde angenommen.

Bei der dem Geschäftsbericht folgenden Beratung
der Vorlagen des Kreisausschusses an die Kreisversamm¬
lung wurden die gestellten Anträge mit wenigen Aus¬
nahmen debattenlos genehmigt .

Die erste dieser Vorlagen ist der Bericht über die
Armenkinderpflege des Kreises . Es wurden hiernach mit
Kreisbeiträgen verpflegt nach dem Stande vom 31 . De¬
zember 1892 : im Bezirk Eppingen 57, Heidelberg 369 ,
Neckargemünd 157 , Neckarbischossheim 58 , Sinsheim 93
und Wiesloch 71 Kinder mit einem Aufwand von
24833 vH 85 H .

Der Aufwand blieb daher den genehmigten 26000 --̂

gleich 300 — 25 700 vH gegenüber um 866 vH
15 ^ zurück. Für 1893 werden beantragt : in Einnahme
300 und in Ausgabe 25 000 vH .

Bei Beratung über die Kreisabteilung der Luisenheil¬
anstalt weist der Berichterstatter Prof . Eisenlohr aus eine
hier neu beantragte Ausgabe von 100 vH für chirurgi¬
sche Apparate hin und empfiehlt dieselbe nach kurzer Be¬
gründung zur Genehmigung .

Verpflegt wurden im Jahre 1892 in der Kreisab¬
teilung der Luisenheilanstalt 250 Kranke mit zusammen
7491 Pflegetagen . Der Aufwand hiesür beträgt 9008 vH
10 \ wovon der Ersatz aus der Landarmenkasse rc . mit
345 20 4 abgeht, so daß ein Rest von 8662 vH
90 H verbleibt .

In der akademischen Augenklinik wurden im Jahr
1892 ca . 88 Augenkranke des Kreises mit 2055 Ver -
pflegungstagen aus Kreiskosten behandelt . Der Aufwand
hiesür betrug 2071 vH 50 \ wovon 288 vH wieder
zum Ersatz kamen.

Die Ausgaben blieben daher unter dem Voranschlag ,
welcher einen Aufwand von 2100 vH und eine Einnahme
von 200 vH vorgesehen hatte . Für 1893 wurden bean¬
tragt und genehmigt :

in Ausgabe 2100
„ Einnahme 200 „

Zum Bericht über das Landarmenwesen des Kreises ,
erstattet von Prof . vr . Seng , ergreift vr . Blum das
Wort und weist aus die bevorstehende Aenderung des
Unterstützungs -Wohnsitz-Gesetzes durch die dem Reichs¬
tage vorliegende Novelle hin , nach welcher der Beginn
der armenrechllichen Selbständigkeit von dem Zeitpunkt
der Vollendung des 24 . Lebensjahres aus jenen der
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückverlegt wer¬
den soll . Da die Annahme dieser Novelle seitens
des Reichstages kaum zu bezweifeln, so sei bei dem
Umstande , daß gerade zwischen dem 18 . und 24.
Lebensjahre bei den hier in Betracht

'
zu ziehenden Per¬

sonen ein fortwährender Wechsel des Wohnsitzes stattfinde ,
mit der Annahme der Novelle ein erhebliches Steigen
des Landarmenaufwandes zu erwarten . Diese Belastung
der Kreise müsse sodann wieder durch die Neuregulierung
resp. durch entsprechende Erhöhung des Zuschusses des
Staates an die Kreise gehoben werden . Ein großer
Uebelstand, der einen nicht unbedeutenden Einfluß aiH
den Aufwand der Landarmenverbände und speziell jener
Badens und Württembergs als Grenzlandsarmenverbände
ausübe , sei auch die Stellung , welche Eliaß -Lothringen
>m Unterstützungswohnsitz -Gesetze den übrigen deutschen
Ländern gegenüber einnehme , da in diesen deutschen
Reichsländern ein aus Alt-Deutschland dahin Verzogener
einen Unterstützungswohnsitz daselbst nicht erwerben könne
und im Falle des Eintritts der Hülfsbedürstigkeit nach
mehr als 2jähriger Abwesenheit dem Landarmenverband
in All -Deutschland zur Last falle, in welchem er vor
seiner Uebeisiedelung in die Reichslande seinen letzten
Unterftützungewohnsitz gehabt hatte . Redner hoffe, daß
mit Annahme der Novelle zum Unterstützungswohnsitz -
Gesetz diese Ausnahmestellung Elsaß -Lothringens in Weg¬
fall komme .

Berichterstatter Prof . vr . Seng erkennt in vollem
Umfange die Uebelstände an , welche aus dieser Ausnahme¬
stellung der Reichslande Elsaß und Lothringen den Land -
armenverbänden gegenüber erwachsen, bemerkt aber , daß
nach der ihm von Seiten des Ministerialreserenten ge¬
machten Mitteilung Aenderungen in dieser Angelegenheit
vollständig ausgeschlossen seien.

Im Jahre 1892 wurden im Ganzen 476 Personen
unterstützt und dafür 31 625 48 L, verausgabt .

Es ergiebt sich hiernach eine Ueberschreitung des Vor¬
anschlags (31000 vH ) um 625 vH 48 welcher jedoch
eine Ueberschreitung des Einnahmevoranschlags (300 <̂ 0
um 1022 vH 44 ^ gegenübersteht , so daß die wirklichen
Ausgaben den Voranschlag nicht erreicht haben. Gegen¬
über dem Jahre 1891 sind im Jahre 1892 die Aus¬
gaben um 1523 vH 55 H niederer , die Einnahmen um
266 vH 10 höher ; in beiden Richtungen ist also eine
Besserung eingetreten .

Der Antrag an die Kreisversammlung geht nun dahint
1 . Die Ueberschreitung des 1892 . Voranschlags mit

625 cft 48 ^ nachträglich gutzuheißen ;
2 . Den 1893 . Voranschlag mit einer Einnahme von

800 vH und einer Ausgabe von 31500 zu geneh¬
migen, was geschieht.

Den Bericht über Benützung des Soolbades Rappenau
durch arme Kranke des Kreises betr . spricht vr . Walz
seinen Dank aus über die Erhöhung dieser Position auf
400 vH mit dem Wunsche , daß auch die übrigen Ge¬
meinden des Kreises von dieser Einrichtung mehr als
bisher Gebrauch machen . Der weitaus größte Teil der
im Soolbad Rappenau mit Kreisbeitrag verpflegten
Kranken rekrutiert sich jetzt nämlich hauptsächlich nur aus
armen Kranken der Stadt Heidelberg . So wurden im
Jahre 1892 im Kindersoolbad resp. im Soolbad Rappenau
mit Kreisbeitrag 4 Kinder und ein erwachsenes Mädchen,
sämtliche aus Heidelberg , verpflegt mit einem Aufwand
von 118 vH 51 Da seitens der Direktion der Luisen¬
heilanstalt es für notwendig erachtet wurde, kreisarme
ihrer Anstalt zur Verpflegung übergebene und mit ent¬
sprechenden Krankheiten behaftete Kinder in ausgedehn¬
terem Maße als bisher zur vollständigen Heilung und
körperlichen Kräftigung das Soolbad Rappenau besuchen
zu lassen , wurde beantragt für 1893 unter der seitherigen
Bedingung , daß die zur Armenunterstützung verflichteten
Gemeinden die hälftigen Reise- und Verpflegungskosten
übernehmen , für Verpflegung armer Kranker im Sool¬
bad Rappenau den Betrag von 400 vH in den Voran¬
schlag einzustellen. Der Antrag wurde genehmigt.

Mit Rücksicht auf die finanzielle Lage der Arbeiter¬
kolonie Ankenbuck und die Frequenz derselben von An¬
gehörigen des Kreises Heidelberg , sowie unter Berücksich¬
tigung der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit der Kolonie
für das öffentliche Interesse und die arbeitslosen , unbe¬
mittelten Arbeiter wurde der seitherige Kreisbeitrag von
300 vH für die Arbeiterkolonie Ankenbuck auch für das
Jahr 1893 beantragt und genehmigt .

In der Kreispflegeanstalt Sinsheim befanden sich am
31 . Dezember 1891 147 , am 31 . Dezember 1892 145
Pfleglinge und zwar :
aus dem Amtsbezirk Eppingen 7 Männer 10 Frauen

„ „ „ Heidelberg 41 „ 32 „
„ „ „ Sinsheim 14 „ 11 „
„ „ „ Wiesloch 11 „ 4 „

ferner Landarme 10 „ 3 „
auf Kosten der Staatskasse — „ 1 „
Selbstzahlcr 1 „ — „

Zuiammen 84 Männer 61 Frauen .
Der Vorsitzende des Sonderausschusses der Anstalt ,

Kreiausausschußmitglied Schweinfurth , rekapituliert in
gedrängten Worten den erstatteten Bericht und hebt ins¬
besondere hervor , daß durch die Erstellung eines Saales
über den seitherigen Schweinställen dem Raummangel in
der Frauenabteilung Abhilfe geschaffen wurde. Die
Kosten für diesen Bau seien aus dem seit einigen Jahren
angesammelten Bau -Rejervesond bestritten worden. Ein
noch weiter bestehender Mangel eines größeren Saales
in der Männerabteilung des alten Gebäudes der Anstalt
könnte durch einen einstöckigen Anbau an einen der nach
Osten liegenden Schlafsäle der unteren Männerabteilung
abgeholfen werden , wodurch nicht allein das Heizen von
12 Zimmern im Winter erspart würde , sondern auch
das Thun und Treiben der in diesen Zimmern verteilten
Pfleglinge besser überwacht und die Ordnung leichter ge«
handhabt werden könnte. Redner empfiehlt deshalb die
Ansammlung eines Bausands zu diesem Zwecke und die
Genehmigung der hierfür für 1893 beantragten 1000 vH .
Außer diesen 1000 vH sind noch zur Einstellung in den
1893-r Voranschlag als ordentlicher Kreiszuschlag 8000
Mark beanlragt .

Beide Anforderungen wurden bewilligt .

— (Ein Käse für Chicago .) Aus Newyork
wird berichtet : Der Mammuthkäse für die Chica-
goer Weltausstellung wurde unbeschädigt auf einem
Güterwagen in Perth verladen . Er wiegt 22000
Pfund . Auf Probe und Anstich erwies er sich
als Primaqualität. Ein Sonderzug führt ihn
nach Chicago, doch wird der Riesenkäse auf allen
Zwischenftationen begrüßt werden.



Bekanntmachung .
Die Abwendung der Feuersgefahr von

den Waldungen betr.
Nr. 8510 . Zur Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden bringenvir folgende Vorschriften in Erinnerung :
I . Pol.-Str . - G.-B . § 114 :
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen werden

bestraft :
5 . Diejenigen , welche der Verordnung über das Löschverfahren bei

Waldbränden oder den bei einem ausgebrochenen Brand dieser Art- ge¬
troffenen besonderen Anordnungen der Löschdirektion zuwiderhandeln

II. Verordn, vom 13 . Febr. 1865 :
8 1 . Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben Diejenigen , welche

sich in deffen Nähe befinden und denselben nicht sogleich im Entstehen zu
unterdrücken in der Lage sind , dem Bezirksamt oder dem Bürgermeister des
nächstgelegenen Ortes so schnell als möglich Anzeige zu machen.

ß 5 . Die Leitung der Löschanstalten steht dem Oberförster deS Bezirks
und bis zu deffen Eintreffen dem zuerst eintreffeuden Forstbeamten zu .

Der Bezirksbeamte hat für Aufrechthaltung der Ordnung zu sorgen,
sowie mitzuwirken , daß die technischen Anordnungen deS Oberförsters schleu¬
nigst vollzogen werden .

Bis ein Forstbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft , hat der zuerst
eintreffende Ortsvorgesetzte die Leitung zu übernehmen .

Die Anordnungen der Löschdirektion sind unweigerlich zu befolgen,
III . a ) Forstgesetz § 64 :
Ju Waldungen oder in einer Nähe derselben von fünfzig Schritten ,

sowie auf einem an den Wald anstoßenden Torfmoore , darf ohne be

Bekanntmachung .
Die Förderung der

Staatsmitteln
Rindviehzucht aus

hier
die Prämiierung von Zuchtvieh betr .

Nr . 8358 . Mit Bezug auf unsere vorläufige Bekanntmachung vom10. März d . Js . Nr . 5290 — Landhole Nr . 34 — bringen wir hiermit
zur öffentlichen Kenntnis, daß in diesem Jahre die staatliche Prämiierungvon Rindvieh aus den Gemeinden Adersbach , Bockschaft . Daisbach, Dühren,Ehrstädt, Eichtersheim , Eschelbach , Eschelbronn, Krombach , Hilsbach , Hoffen-
heim, Kirchardt, Michelfeld, Neidenstein, Reihen , Rohrbach , Sinsheim , SteinS-
furt , Waldangelloch , Weiler und Zuzenhausen am :

Freitag , de« 1. September d. Js ., vormittags 8 Vs Uhri« Sinsheim auf dem Marktplätzeund aus den Gemeinden Babstadl, Bargen, Epfenbach, Flinsbach, Haffel¬
bach, Helmstadt , Neckarbischossheim mit Helmhof , Obergimpern , Rappenau,Reichartshausen, Siegelsbach , Treschklingen, Untergimpern, Waibstadt und
Wollenberg am

Samstag , de« 2 September d. Js ., vormittags 8 1/* Uhr
t« Neckarbischossheim

stallfindet und werden die Gemeinden unv Private , welche ein prämien¬
würdiges Tier zu besitzen glauben , aufgesordert , ihre Anmeldung bei den
betreffenden Bürgermeisterämtern eiuzureichen, welche solche auf dem üblichen
Formular bis längstens 10. August d . Js . anher vorzulegen haben , wobei
Farren nnd Kühe in besondere Listen einzutragen sind.

Die angemeldeten Tiere sind von den Besitzern am Prämrierungstage
vorzuführen , die angemeldeten Farren müssen mit Nasenringen versehen sein

sondere Erlaubnis des Oberförsters, der mit Erteilung derselbe » zugleich und haben die Gemeinden zur Vorführung von Farren zuverlässige Personendie erforderlichen Sicherungsmaßregeln anzuordnen hat , kein Feuer an
gezündet werden.

b ) Forststrasgesetz § 85 :
Die Uebertretung der Vorschrift des tz 64 des Forstgesetzes wird an

Geld bis zu 6v Mk. oder mit Hast bis zu 14 Tagen bestraft
O R. - Str.-GB . § 368 :
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen

wird bestraft :
6. Wer an gefährlichen Stellen in Wälder« oder Haiden , oder in

gefährlicher Nähe von Gebäuden oder senersangendeu Sachen Feuer
anzündet .

IV. a) R .- Str . - G . -B . § 368 :
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen

wird bestraft :
8 . Wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgerätschasten überhaupt

nicht oder nicht in brauchbarem Zustande hält, oder andere feuerpolizeiliche
Anordnungen nicht befolgt

b) Auf Grund des 8 368 Ziff . 8 St . -G .-B . ist bei anhaltend trockener
Witterung das Tabakraucheu in den Waldungen des Amtsbezirks Sins¬
heim untersagt .

V. a) Verordnung vom 30. Dezember 1871 Ziff . 5 :
Dienstherrschaften , Arbeitgeber , Familienhäupter, welche feuergefährliche

Handlungen ihrer Dienstleute , Arbeiter , Familienmitgliederoder Hausgenossen
wissentlich dulden , desgleichen Personen , welche leichtfertiger Weise Kindern ,
Blödsinnigen , Wahnsinnigen oder Betrunkenen Feuer, Licht oder leicht ent¬
zündliche Stoffe anverlrauen, oder welche im Freien angemachtes Feuer ver¬
lassen, ehe es vollständig ausgelöscht ist, werden auf Grund deS § 368 Ziff .
8 des R.-Str . -G. - B. mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit Hast bis zu
14 Tagen bestraft .

d ) R . - Str . -G . -B . § 361 :
Mit Hakt (bis zu 6 Wochen ) wird bestraft :
9 . Wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen ,

welche seiner Aussicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft ge¬
hören . — von der Begehung strafbarer Verletzungen — der Gesetze zum
Schutze der Forsten — abzuhalten unterläßt . Die Vorschriften dieser
setze über die Haftbarkeit für die den Thäter betreffenden Geldstrafen oder
andere Geldleistungen werden hierdurch nicht berührt.

In den Fällen der Nr . 9 kann statt der Haft auf Geldstrafe bis zu
einhundertsünfzig Mark erkannt werden .

Die Ortsschulbehörden werden aus vorstehende Bekanntmachung mit
dem Auftrag besonders aufmerksam gemacht, in sämtlichen Schulen die
wesentlichsten Bestimmungen derselben in geeigneter Weise zur Kenntnis der
Schüler zu bringen und wie geschehen , innerhalb 8 Tagen anher anzuzeigen

Sinsheim , den 25. April 1893.
Großb . Bezirksamt .

Nachwersungen über Regiebauarbeiten für
das I . Quartal 1893 betr .

Nr . 8678 . Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden an Vorlage
der Nachweisungen über die Regiebauarbeiten bezw . der Bescheinigung gemäß
8 2 der Verordnung vom 21 . Dezember 1887 — Gesetz - und Verordnungs¬blatt S . 438 — erinnert.

SinSheim , den 25 . April 1893 .
Großh . Bezirksamt .

Gaddum.
Den Schutz der Vögel betr .Nr . 8670 . Diejenigen Bürgermeisterämter de- Bezirks , die mit ber ]

Berichterstattung gemäß der diesseitigen Verfügung vom 4 . d . MtS . Nr.
6872 — im Amtsblatt Nr . 43 — noch im Rückstände sind , werden hieran jerinnert.

Sinsheim , den 25 . April 1893 .
Großh . Bezirksamt .

eventuell die Farrenhalter selbst zu verwenden .
Sinsheim , den 24 . April 1893 .

Bezirksamt .
Gaddum.

Bekanntmachung .
Die Ausnahme von Zöglingen in die Blindener¬

ziehungsanstalt zu Ilvesheim betr .
Nr . 6855 . Auf Beginn des kommenden Schuljahres — im Lause des Monats

Juli — werden in der BlindenerziehungSanstalt zu Ilvesheim eine Anzahl Plätze für
Zöglinge frei werden .

Aufnahmsfähig sind körperlich gesunde und bildungsfähige blinde Kinder , welche
das achte Lebensjahr zurückgelegt und das elfte noch nicht überschritten haben.

Eltern und Vormünder solcher Kinder werden aufgefordert , etwaige Anmeld¬
ungen bei dem Berwaltungsrat der Blindenerziehungsanstalt Ilvesheim zu Mannheim
eiuzureichen .

Die Ortsschulbehörden werden veranlaßt , die ersteren auf dieses Schreiben be¬
sonders aufmerksam zu machen.

Karlsruhe , den 18 . April 1893 .
Grobherzoglicher Oberschulrat .

Joos . Landauer.

Die Reinigung der Bäche und Feldgräben betr .
Nr . 8480 . Die Bürgermeisterämter des Bezirks , welcheden Vollzug unserer Ber -

fügung vom 7 . v. Mts . , Nr . 5366 — im Landboten Nr . 32 — noch nicht angezeigt
haben, werden mit Frist von 6 Tagen hieran erinnert .

Sinsheim , den 24 . April 1893 .
Großh . Bezirksamt .

Gaddum.

Nur Vortheile
erwachsen denjenigen Inserenten , welche ihre Insertions -
Aufträge durch die erste und älteste Annoncen - Expedition

Harnstein & Yogler,
Actfenfjescllschaft ,

E . 3,1 . parterre. Mannheim , Fernsprecher499,
ausführen lassen , denn .

1 erhalten sie nur die Original - Zeilenpreise der Zeitungen
berechnet, auf welche je nach Umfang der Aufträge der
höchste Rabatt gewährt wird,

2 . es genügt — auch für die grösste Anzahl von Zeitungen
— stets nur eine Abschrift der Anzeige ,

3. ersparen sie ausser Zeit nnd Mühe für Korrespondenzen,
das Porto für die Briefe und Geldsendungen an die ver¬
schiedenen Zeitungen und

4 . sind sie gewissenhafter , rascher Erledigung, vortheilhaf -
ten Satzes , sowie im Bedarfsfälle des objectivsten, fach¬
kundigsten Rathes sicher.
Zeitungs - Verzeichnisse und Kosten -Vorausberechnungen

auf Wunsch gratis und franco .

MSnttM- il.8ieDU
Krankensabrstützle , großer Auswabl zu bi
sten Preisen . Einzelne Verdecke sowie alle Reparalu
billigst bei

C. L. Gmelm .
Eattler - und Tapezier beim Rathau «

Redaktion , Druck und Verlag von <8 . Becker in SinSheim .
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